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Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

abweichende Bauweise, siehe textliche
Festdetzungen

offene Bauweise

Baugrenze

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung des Maßes der Nutzung
innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Anforderungen an die Gestaltung

Flachdach Satteldach
Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Erhaltung: Bäume

Sonstige Planzeichen

Pultdach

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu
belastende Flächen zugunsten der Ver- und
Entsorgungsträger und Anlieger (GFL)
Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende
Flächen zugunsten der Anlieger (GF)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Urbane Gebiete
(§ 6a BauNVO)

GFL / GF

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse, als Mindest-
und Höchstmaß
Gebäudehöhe, als Höchstmaß
in Meter über Normalhöhennull (NHN)

Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß

Koordinatenpunkte zur Festlegung der geom.
Eindeutigkeit der Geltungsbereichsabgrenzung

P01

Sonstiges

über NHN

P01 X= 32295667.7345
Y= 5638909.0570

P02 X= 32295667.5983
Y= 5638952.1995

P03 X= 32295724.2816
Y= 5638974.8064

Umgrenzung der Flächen für Nutzungs-
beschränkungen oder für Vorkehrungen zum
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
hier: maßgebliche Außenlärmpegel in

1 dB(A)-Schritten, siehe Textliche
Festsetzungen Nr. 8.1
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SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
...... . ...... . .......... die 4. Änderung des Bebauungsplanes
I/1 "Schütz-von-Rode-Straße" gem.
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Herzogenrath, den ...... . ...... . ..........

VERÖFFENTLICHUNG / ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung der Stadt Herzogenrath hat in seiner Sitzung am 04.12.2025
die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB zur 4. Änderung des Bebauungsplanes I/1
"Schütz-von-Rode-Straße" beschlossen. Der Beschluss wurde am ...... . ...... . .......... ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes I/1 "Schütz-von-Rode-Straße" einschließlich der textlichen
Festsetzungen und Begründung wurde gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ...... . ...... . .......... bis einschließlich
...... . ...... . .......... im Internet veröffentlicht.  Zusätzlich hat dieser Plan in der Zeit vom ...... . ...... . .......... bis
einschließlich ...... . ...... . .......... öffentlich ausgelegen.

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit Anschreiben vom
...... . ...... . .......... Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Herzogenrath, den .... . .... . ........

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung
der Stadt Herzogenrath hat in seiner Sitzung am
03.07.2025 beschlossen, die 4. Änderung des
Bebauungsplanes I/1 "Schütz-von-Rode-Straße"
aufzustellen. Es wird ein beschleunigtes Verfahren
nach § 13 a BauGB ohne Durchführung einer
Umweltprüfung durchgeführt.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am ...... . ...... . ..........
ortsüblich bekannt gemacht.

Herzogenrath, den ...... . ...... . ..........

INKRAFTTRETEN

Gem. § 10 Abs. 3 BauGB ist die 4. Änderung des
Bebauungsplanes I/1 "Schütz-von-Rode-Straße" durch
Bekanntmachung vom .... . .... . ........ als Satzung am .... .
.... . ........ in Kraft getreten.

Herzogenrath, den .... . .... . ........

Stadt Herzogenrath
-  Bauleitplanung

Stadt  Herzogenrath
4. Änderung des

Bebauungsplanes I/1
"Schütz-von-Rode-Straße"

  Teil A

Stand: Entwurf, 10.12.2025

GEOMETRISCHE EINDEUTIGKEIT

Es wird bescheinigt, dass die Planunterlage dieses
Bebauungsplanes in Übereinstimmung mit dem
Liegenschaftskataster, Stand 10/2022 angefertigt
wurde und die Feststellung der städtebaulichen
Planung geometrisch eindeutig ist.

Höhenanschluss und Höhenbezug:
Die Höhen beziehen sich auf NHN. Höhenanschluss:
Kanalsohle / Kanaldeckel Nr. 3.457 mit Höhe 102.95 m
/ 106.25 m aus Kanalbestandsplan der Stadt
Herzogenrath vom 25.11.2019.

Würselen, den .... . .... . ........

gez.:  
Öffentl. best. Vermessungsingenieur

AUSFERTIGUNG

Es wird bestätigt, dass der textliche und zeichnerische
Inhalt dieser 4. Änderung des Bebauungsplanes I/1
"Schütz-von-Rode-Straße" einschließlich Begründung
mit dem hierzu ergangenen Beschluss des Rates der
Stadt Herzogenrath vom ...... . ...... . .......... übereinstimmt
und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgeblichen
Verfahrensvorschriften, insbesondere die des
Baugesetzbuches, in ihrer derzeit geltenden Fassung
beachtet wurden. Der Bebauungsplan wird hiermit
ausgefertigt und die öffentliche Bekanntmachung
angeordnet.

Herzogenrath, den .... . .... . ........

  Stadt Herzogenrath -  4. Änderung des Bebauungsplanes I/1 "Schütz-von-Rode-Straße"

§ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. I S. 3634)

§ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. I S. 3786)

§ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts -
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I, S. 58)

§ Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666 ff.)

jeweils in der zur Veröffentlichung / öffentlichen Auslegung gültigen Fassung.

Planzeichenerläuterung

Rechtsgrundlagen und Verfahrensvermerke
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